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Teil | Begrindung zum Bebauungsplan

1 Anlass und Aufgabestellung

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Selchow ist seit vielen Jahren eine
gut besuchte Messe und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Zusammenhang mit dem Flugha-
fen BER fir die Gemeinde Schdnefeld.

Mit dem parallel erarbeiteten Bebauungsplan soll die erforderliche Flache fur die Zwecke der
Messe GmbH bezgl. des ruhenden Verkehrs und gleichzeitig der bislang nicht geléste Hand-
lungsbedarf geregelt werden. So sind insbesondere die Anschliisse an den Selchower Weg
angesichts des dort vorhandenen Geh- und Radweges bautechnisch zu qualifizieren, der ru-
hende Verkehr fur Lkw verbessert zu |6sen, der An- und Abfahrtsverkehr fur den Auf- und
Abbau logistisch zu l6sen und die Fuhrung des Besucherverkehrs von der Parkplatzflache
zum Messegelande zu organisieren. Damit kdnnen die seit Jahren temporér erlassenen Bau-
genehmigungen durch nachhaltiges Bauplanungsrecht ersetzt werden.

Damit leistet die Gemeinde Schdnefeld einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung eines Bau-
steins der Wirtschaftskraft in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Die Planungssicher-
heit fur flughafenaffine Nutzungen ist ebenso im Sinne des Gemeinsamen Strukturkonzeptes
(GSK) Flughafenstandortentwicklung Berlin-Brandenburg-International hinsichtlich der (ge-
werblichen) Entwicklung im Flughafenumfeld.

2 Ziel und Zweck sowie Erfordernis der Planung

2.1 Ziel und Zweck der Planung

Mit der vorliegenden Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes sollen die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen fir ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Messepark-
platz geschaffen worden.

Die Ziele lassen sich wie folgt zusammenfassen:

= Schaffung von Bauplanungsrecht fir ein Sondergebiet mit Stellplatzen fir Messezwecke.

2.2 Erfordernis der Planung und Planungsalternativen

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit diese fur die stad-
tebauliche Entwicklung und Ordnung in einer Kommune erforderlich sind.

Im Zuge der Flughafenplanung sind mit dem Gesamtstrukturkonzept und dem Masterplan
Selchow-Walimannsdorf die grundlegenden Leitziele der raumlichen Entwicklung definiert
worden, die im Zuge der kommunalen Bauleitplanung weiter zu konkretisieren sind. Danach
sind die vorliegenden Flachen Bestandteil der Entwicklung fir den Messestandort, der mit
der ILA einen wichtigen Beitrag fur den Flughafen und die gewerbliche Entwicklung in des-
sen Umfeld leistet.

Bislang wurde die Parkplatznutzung tber zeitlich begrenzt giiltige Baugenehmigungen erteilt.
Nunmehr wird gefordert, die Nutzung tber Bauplanungsrecht abzusichern. Um den Messe-
standort in Selchow langfristig sichern zu kénnen, ist daher die Aufstellung des Bebauungs-
planes 04/25 "Messeparkplatz Selchower Weg/ LPG-Stral3e" sowie in dessen Zusammen-
hang die 7. Teil-Anderung des FNP entschieden worden. Damit werden die Voraussetzun-
gen fir eine stadtebaulich geordnete Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Zusammen-
hang mit Veranstaltungstagen und die stadtebaulich geordnete Organisation des Logistikver-
kehrs fur den Auf- und Abbau der Messe geschaffen.

Die Flache befindet sich im AulRenbereich gemal § 35 BauGB, so dass bislang keine Grund-
lage fur die beabsichtigte Nutzung existiert. Mit dem Entfall der temporaren Baugenehmigun-
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gen verbleibt fur die Nutzungsberechtigung als Parkplatz allein die Moglichkeit tber Baupla-
nungsrecht.

Alternativen grundsétzlicher Art ergeben sich nicht.

Mit der Lage der Flachen innerhalb der Planungszone Siedlungsbeschrankung ist eine Nut-
zung fir Wohnzwecke ausgeschlossen. Fir Freizeitnutzungen — zumindest mit Au3enberei-
chen — bietet der Standort angesichts der Lage innerhalb der Larmschutzzonen des Flugha-
fens keine glinstigen Voraussetzungen und Gemeinbedarfseinrichtungen wéren dort zu de-
zentral verortet. Nutzungen innerhalb eines Misch-, Kern- oder urbanen Gebietes erfordern
eine zentrale und mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln unmittelbar gut erreichbare Lage. Gewerb-
liche und industrielle Nutzungen waren denkbar, sind jedoch an zahlreichen besser gelege-
nen Standorten in Schonefeld vorhanden bzw. nach dem gemeindepolitischen Willen beab-
sichtigt. Daruber hinaus befindet sich der Geltungsbereich nicht innerhalb des Gestaltungs-
raumes Siedlung, so dass Nutzungen, die einen Siedlungsbereich darstellen wirden, nur in
Ausnahmen zulassig wéren. Eine Erweiterung des Messegeldndes mit Messehallen ist der-
zeit nicht beabsichtigt und auch nicht erkennbar. Vielmehr werden fir die Messe die ergan-
zenden Infrastruktureinrichtungen bendtigt, mit denen ein geordneter Ablauf der Erforder-
nisse — hier der ruhende Verkehr — organsiert werden kann. Daher ist nicht zuletzt bereits im
Masterplan WalRRmannsdorf-Selchow der vorliegende Bereich flr eine ausreichend grof3 di-
mensionierte Parkplatzflache ausgewiesen worden.

Auch die so genannte Null-Variante ist ausgeschlossen. Denn ohne diese Stellplatzflachen
ist der Messestandort in Selchow nicht zu betreiben.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass mit dem vorliegenden Bebauungsplan insgesamt ein Kon-
zept zur Konkretisierung und Fortfilhrung der Gbergeordneten Leitziele der Flughafenumfeld-
entwicklung umgesetzt werden kann.

2.3 Verfahren und Verfahrensstand

2.3.1 Einleitung der 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes (§ 2 Abs. 1
BauGB)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schonefeld hat in ihrer Sitzung am 25.02.2026 die
Einleitung des Verfahrens fir die 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes beschlossen.

3 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Das Gegenstromprinzip der rechtlichen Planungshierarchie erfordert die Berticksichtigung der
Ziele und Grundsatze der tibergeordneten Planungsebenen von der Raumordnung und Lan-
desplanung bis zur Regionalplanung.

Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass die Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes
im Widerspruch zu den Zielen der Landes- und Regionalplanung steht.

3.1 Ubergeordnete Planungen

Entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm 2007 der Hauptstadtregion Berlin - Bran-
denburg (Landesentwicklungsprogramm — LEPro 2007) sind gemaf § 3 solche Gemeinden
als Zentrale Orte bestimmt worden, die aufgrund ihrer raumlichen Lage, der zu versorgenden
Bevdlkerung ihrer Verflechtungsbereiche, ihrer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale
in der Lage sind, die Ubergemeindlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge langfristig und fla-
chendeckend zu erfullen. Nach den MaRRgaben des § 5 Abs. 1 des Landesentwicklungspro-
gramms — LEPro 2007 — ist die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch
festgelegte Siedlungsbereiche auszurichten, wobei gemaf Abs. 3 LEPro verkehrssparende
Siedlungsstrukturen angestrebt werden sollen. Gemaf Abs. 2 LEPro ist die Inanspruch-
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nahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von grof3raumig unzerschnitte-
nen Freirdumen, zu vermeiden. Zerschneidungswirkungen durch bandartige Infrastruktur sol-
len durch rdumliche Biindelung minimiert werden.

Nach dem am 1. Juli 2019 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP
HR) ist die Gemeinde Schonefeld als Mittelzentrum in Funktionsteilung mit der Gemeinde
Wildau innerhalb des Berliner Umlandes ausgewiesen (Z 2.1). In den Mittelzentren sollen far
den jeweiligen Mittelbereich die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regionaler
Bedeutung konzentriert werden. Zu diesen Funktionen gehdren unter anderen die Bereiche
Arbeit und Wirtschaftsunternehmen.

Als Bestandteil der zukunftsfahigen Entwicklung in der globalen Welt werden dabei die ge-
meinsame Innovations- und Clusterstrategie in Berlin und Brandenburg sowie das Konzept
der Regionalen Wachstumskerne im Land Brandenburg gesehen.

Neben der Steuerung des Einzelhandels und der Starkung von Wirtschaftsstandorten wird
insbesondere eine nachhaltige Siedlungsentwicklung fir eine bedarfsgerechte Flachenent-
wicklung fir Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe verfolgt.

Nach der zeichnerischen Darstellung des LEP HR handelt es sich vorliegend nicht um Fl&a-
chen innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung nach Z 5.6, die fir die Siedlungsentwick-
lung zur Verfigung stehen. Somit kénnen die Vorgaben des Landesentwicklungsprogram-
mes sowie des Grundsatzes 5.1 des LEP HR hinsichtlich der raumlichen Konzentration der
Siedlungsentwicklung auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und unter
Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur nicht eingehalten werden. Jedoch werden mit
der 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes keine Siedlungsgebiete mit hochbaulicher
Pragung, sondern die fir den Messebetrieb erforderlichen Stellpléatze geplant. Entspre-
chende Regelungen dazu sind in dem parallel erfolgenden Bebauungsplan enthalten.

Nach der Festlegungskarte des LEP HR sind fir den vorliegenden Geltungsbereich keine fla-
chenbezogenen Darstellungen zum Freiraumverbund oder zum Hochwasserschutz getroffen
worden. Gemal dem Grundsatz 6.1 soll der bestehende Freiraum in seiner Multifunktionali-
tat erhalten werden. Bei Planungen und MalBhahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen
oder neu zerschneiden, kommt den Belangen des Freiraumschutzes eine hohe Bedeutung
zu.

Die flughafenspezifischen Ziele und Grundsétze der Landesplanung sind im Landesentwick-
lungsplan Flughafenstandortentwicklung dargelegt.

Gemal Ziel (2) 1 ist das anzustrebende Verkehrssystem unter weitgehender Nutzung beste-
hender verkehrlicher Infrastrukturen zu entwickeln. Dabei ist die Siedlungsentwicklung durch
Zuordnung unterschiedlicher Raumnutzungen so zu gestalten, dass Verkehrsbelastungen
verringert und zusatzlicher Verkehr vermieden werden. In diesem Zusammenhang ist fir die
Flachen im Umfeld der Transversale auf der Ebene des Masterplans Gateway die gewerbli-
che Entwicklung mit dem HaupterschlieBungsgeriist in den Grundziigen definiert und zeich-
nerisch dargestellt worden.

Nach den zeichnerischen Darstellungen der Karte befindet sich der vorliegende Geltungsbe-
reich vollstandig innerhalb der Planungszone Siedlungsbeschréankung, in der gemaf Z 5 zur
Gewahrleistung der Standortsicherung des Flughafens neue Flachen und Gebiete fir Wohn-
nutzungen und/oder besonders larmschutzbedurftige Einrichtungen nicht geplant werden
dirfen. Die MaRgabe ist fiir die vorliegende 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes
nicht relevant, weil ausschlief3lich Stellplatze sowie dem Zweck entsprechende Anlagen zu-
lassig sind. Die in Z 3 definierte Planungszone Bauhthenbeschrankung gewahrleistet die
Standortsicherung des Flughafens. Deren Maf3gaben sind landesplanerisch nicht mehr maR-
geblich. Flr geplante Vorhaben innerhalb des Bauschutzbereiches, der sich gemafl § 12
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Abs. 2 und 3 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) u.a. auf Vorhaben im Umkreis von 1,5 Kilo-
meter (km) Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt bezieht, gilt danach die Zustim-
mungspflicht der Luftfahrtbehtérden bei Uberschreiten der festgelegten Bauhéhen. Der vorlie-
gende Geltungsbereich befindet sich danach innerhalb der Zone mit einer Bauhthebe-
schrankung von 72 m . NHN.

Fur den Flughafen Berlin Brandenburg wurden am 21.08.2013 durch die Brandenburgische
Verordnung lber die Festsetzung des Larmschutzbereichs fur den Verkehrsflughafen Berlin
Brandenburg (FlugLarmSBBbgV) Larmschutzbereiche nach dem Gesetz zum Schutz gegen
Fluglarm vom 31.10.2007 festgesetzt.

Nach den gemal § 3 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm festgelegten Larmschutzbe-
reichen des Flughafens BER befinden sich die Flachen des vorliegenden Geltungsbereiches
vollstandig innerhalb der Nacht-Schutzzone mit 50 dB(A) bis 55 dB(A), der Tag-Schutzzone
1 mit >/= 65 dB(A) bis 70 dB(A) sowie der Tag-Schutzzone 2 mit >/= 60 dB(A) bis 65 dB(A).

Schallschutzanforderungen fir den geplanten Messeparkplatz existieren nicht.

Der Regionalplan Lausitz-Spreewald ist nicht wirksam; der in Kraft getretene sachliche Teil-
plan "Grundfunktionale Schwerpunkte" ist flir die Gemeinde Schénefeld nicht relevant.

3.2 Ortliche Planungen

3.2.1  Flachennutzungsplan

Der am 15.03.2019 bekannt gemachte Flachennutzungsplan — hier in der Fassung der 2. An-
derung — der Gemeinde Schonefeld stellt die Flachen des vorliegenden Geltungsbereiches
als Flachen fur die Landwirtschaft dar.

3.2.2 Masterplan Selchow-WalBmannsdorf

Der Masterplan Selchow-WalRmannsdorf mit Stand 16.11.2011 stellt als Rahmenplanung die
grundlegenden Entwicklungsleitlinien fiir die Flachen im Umfeld des Flughafens BER dar.
Seinerzeit wurde gerade die Entwicklung der Veranstaltungsflachen durch die neu gegrin-
dete Messegesellschaft Messe Immobilien Selchow GmbH vorbereitet. Wahrend die Messe-
hallen selbst nach dem Konzept weitgehend parallel zur Siidbahn des zukinftigen Flugha-
fens entstehen sollten und dort auch entstanden sind, sind die fur die Messe erforderlichen
Stellplatzanlagen an drei Standorten (nérdlich von Selchow in der Néhe des S-Bahn-Halte-
punkts Walimannsdorf und westlich des Ausstellungs- und Veranstaltungszentrums) lokali-
siert worden.

Die Flachen des vorliegenden Bebauungsplanes stellen einen Teilbereich dieses westlichen
Standortes dar.

3.2.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen in der Gemeinde Schénefeld
sind mit dem am 9. Mai 2012 beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept (vgl. Stadt
+ Handel: Einzelhandels- und Zentrenkonzept fiir die Gemeinde Schonefeld, Mai 2012) Ent-
wicklungsziele definiert worden.

Danach ist das Ortszentrum Schonefeld ein wesentlicher Standort fiir die Konzentration von
Magnetbetrieben, Fachgeschaften, Spezialangeboten des Einzelhandels sowie von Nahver-
sorgungseinrichtungen.

3.2.4 Vergnlgungsstattenkonzept

Mit dem am 11.12.2014 beschlossenen Vergniigungsstattenkonzept fur die Gemeinde Scho-
nefeld (vgl. Stadt + Handel / Plan und Praxis: Vergniigungsstattenkonzept fur die Gemeinde
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Schonefeld, Stand 30. Juni 2014) liegt eine gesamtgemeindliche Leitlinie fur die stadtebau-
lich vertragliche Ansiedlung von Vergniugungsstatten vor. Danach sind insgesamt vier Stand-
orte fir die Ansiedlung von Vergniigungsstatten, differenziert nach den Unterarten Spiel,
Freizeit und Erotik, ermittelt worden:

Ortszentrum Schonefeld

Im Ortszentrum Schonefeld sollen Vergniigungsstéatten der Unterart Freizeit ausnahmsweise
und kerngebietstypische Diskotheken nur in dem 6stlich an den zentralen Versorgungsbe-
reich angrenzenden Bereich zulassig sein. Vergnigungsstatten der Unterart Spiel und Erotik
sind auszuschliefRen.

Nebenzentrum GrofRziethen

Das durch Gberwiegende Wohnnutzung gepragte Nebenzentrum Grof3ziethen soll aus-
schlie3lich ausnahmsweise durch nicht kerngebietstypische Vergnigungsstatten der Unter-
art Freizeit erganzt werden.

Einrichtungscenter Waltersdorf

Am Sonderstandort Einrichtungscenter Waltersdorf kénnen in dem Bereich mit den Fach-
markten Vergnigungsstatten der Unterart Spiel und nérdlich daran angrenzend im Bereich
der Raststatte Waldeck und der Gasstation Vergnigungsstétten der Unterart Spiel und Ero-
tik, kerngebietstypische Diskotheken sowie ausnahmsweise Vergniigungsstétten der Unter-
art Freizeit zugelassen werden. Das gilt auch fir erotikbezogene Nutzungen, die nicht zu der
Kategorie der Vergnigungsstatten gehdren.

Walmannsdorf
Westlich der S-Bahntrasse sollen in dem Gewerbegebiet am S-Bahnhof WalRmannsdorf aus-
nahmsweise Vergnigungsstatten der Unterart Spiel und Erotik zulassig sein.

Fazit: Fur samtliche anderen Bereiche der Gemeinde Schonefeld sind danach Vergnigungs-
statten auszuschliefRen.

4 Raumlicher Geltungsbereich / Grol3e des Plangebietes

Der Geltungsbereich der 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes umfasst eine Flache
von etwa 14,1 ha und befindet sich sudlich der alten Ortslage von Selchow in der Gemar-
kung Selchow, Flur 2 mit den Flurstliicken 146 und teilweise Flurstiick 148 sowie in der Flur 5
mit den Flurstlicken 137, 138, 139, 141, und 142 sowie jeweils teilweise Flurstiicke 48, 140,
143.

Begrenzt wird der Geltungsbereich:

- im Stden durch die Flurstiicke 140 und 143 der Flur 5 sowie das Flurstiick 146 der Flur 2,
Gemarkung Selchow,

- im Westen durch das Flurstiick 113 der Flur 5, Gemarkung Selchow und die LPG-Stral3e,
- im Norden durch die Selchower Stralie,

- im Osten durch das Flurstiick 146 der Flur 2, Gemarkung Selchow.

5 Inhalt der 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Scho-
nefeld

Mit der 7. Teil-Anderung des Flachennutzungsplanes werden nach den MaRgaben des § 5

Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO die dargestellten Landwirtschaftsfla-

chen im Weiteren als Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung Messeparkplatz darge-

stellt.
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Die Umweltbelange sind gutachterlich geprift worden (vgl. Biro Hemeier Rodorff + Partner,
Berlin: 7. Teilanderung Flachennutzungsplan Umweltbericht — Steckbrief, Stand Februar
2026). Eingriffe sind in die Schutzgiter Boden, Grundwasser, Klima und Luft, Biotope sowie
Frei- und Bodenbriiter — insbesondere die Feldlerche — festgestellt worden. Samtliche Ein-
griffe werden Uber die im Bebauungsplan 04/25 "Messeparkplatz Selchower Weg/LPG-
Stralle" festgesetzten Kompensationsmafl3inahmen ausgeglichen. Im Ergebnis hélt der Fach-
planer fir Landschaftsplanung fest, dass die Eingriffe vollstandig kompensiert werden.

Flachenbilanz zu der 7. Teil-Anderung des FNP:

Darstellung bisher neu
Grof3e ca. in Grof3e ca. in
m? (-) m? (+)
Landwirtschaftsflache - 140.961
Sondergebiet +140.961
Geltungsbereich 140.961 100,0
6 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.12.2025 (BGBI. Nr.
347),

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. | Nr. 176),

- die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhal-
tes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt gean-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. | Nr. 189),

- das Gesetz Uber den Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des
Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323),

- das Brandenburgische Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgi-
sches Naturschutzausfuhrungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBI. | Nr. 3),
zuletzt geéndert durch Artikel 19 des Gesetzes 24.07.2025 (GVBI. | Nr. 17),

- das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Marz 2012 (GVBI. I Nr. 20), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.07.2025
(GVBI. I Nr. 17).

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) kénnen bei der Gemeindeverwaltung Schonefeld eingesehen werden.


http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/bbgnatschag.pdf
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/bbgnatschag.pdf
https://bravors.brandenburg.de/fm/76/GVBl_I_17_2025.pdf

	1 Anlass und Aufgabestellung
	2 Ziel und Zweck sowie Erfordernis der Planung
	2.1 Ziel und Zweck der Planung
	2.2 Erfordernis der Planung und Planungsalternativen
	2.3 Verfahren und Verfahrensstand
	2.3.1 Einleitung der 7. Teil-Änderung des Flächennutzungsplanes (§ 2 Abs. 1 BauGB)


	3 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen
	3.1 Übergeordnete Planungen
	3.2 Örtliche Planungen
	3.2.1 Flächennutzungsplan
	3.2.2 Masterplan Selchow-Waßmannsdorf
	3.2.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept
	3.2.4 Vergnügungsstättenkonzept
	Ortszentrum Schönefeld
	Nebenzentrum Großziethen
	Einrichtungscenter Waltersdorf
	Waßmannsdorf



	4 Räumlicher Geltungsbereich / Größe des Plangebietes
	5 Inhalt der 7. Teil-Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schönefeld
	6 Rechtsgrundlagen

